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. l8/J 

der Abg c Dre P f e ,i f e r,. K a n d u t s 0 h und Genossen 
an den Bundeskanzler, 

llQ Juli 1956 

betreffend den Kostenersatz ~m Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshofe. 

--I!I- .... - .... 
Das Verfahren vor dem VerwaltungsgerioJ::tshofe krankt nooh immer daran, 

daß der Besohwerdeführer auch im Falle seines Obsiegens seine Kosten in der 

Regel nicht rüokersetzt erhält. ~ies ist insbesondere deshalb eine Un
b~lligkeit, weil sowohl vor de~ ordentliohen Geriohten als auch im Verfahren 

vor dem Verfassungsgerichtshofe dem obsiegenden Teile Kosten zugesprochen 

werdeno Da eine Beschwerde vor tem Verwaltungsgerichtshofe dem Anwaltszwange 

unterliegt, muß getrachtet werden, daß der Beschwerdeführer im Falle des Ob

siegens seine Kosten voll.ersetzt erhält. l)as Verfahren vor dem Verwa1tungs

geriohtshofe 1st ja der ZPO. nachgebildet, daher sind auch wiederholte Schrift

sätze m(5g1ich. Für all diese rechtsanwaltliohen Arbeiten muß der Besohwerde

führer selbst aufkommen, ohne daß er im allgemeinen das Reoht auf Kosten

ersatz hätte. 
Diese Zustände widerspreohen der Idee des Recntsstaates. Die gef.ert!gt~n 

Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundeskanzler die 

.A n fra g es 

. Ist der Herr Bundeskanzler bereit, dem Nationalrat einen Ges.etzentwurf 

fiber die Abänderung des Verwaltungegeriohtshofgesetzes1952 vorzulegen, der 

aen Kostenersatz .tür die obsiGgende Partei vorsieht? 
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